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Vorwort zur 48. Auflage

I.
In der 48. Auflage haben Stefan Derpa und Felix Koehl jeweils zur Hälfte die bislang durch

Peter Dauer bearbeiteten Partien des Kommentars übernommen. Einen leichten Einstieg hatten
sie nicht. Seit Erscheinen der Vorauflage sind grundlegende Rechtsänderungen eingetreten. So
war die zum 1.9.2023 in Kraft getretene Neufassung der Fahrzeugzulassungsverordnung zu
bewältigen. Kurz vor Redaktionsschluss ist, teils bezeichnet als „Paradigmenwandel“, mit dem
10. Gesetz zur Änderung des StVG vom 12.7.2024 ein Regelungswerk in Kraft getreten, mit
dem der Gesetzgeber Neuland betreten hat. Der Schutz der Umwelt-, darunter des Klima-
schutzes, der Gesundheit und der Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung wurden als
eigenständige Regelungszwecke neben der Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Straßenverkehrs ausgestaltet (§ 6 Abs. 4a StVG). Die 57. Verordnung zur Änderung
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, mit der erstmals (in § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 und
Abs. 1b Satz 2 StVO) von der neuen Ermächtigungsnorm Gebrauch gemacht wurde, datiert
vom 1.10.2024 und trat am 11.10.2024 in Kraft. Ebenfalls bereits nach Redaktionsschluss kam
das 6. Gesetz zur Änderung des StVG und weiterer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom
16.8.2024 hinzu, mit dem der neue „Cannabisgrenzwert“ in § 24a StVG eingeführt wurde,
begleitet von weitreichenden Änderungen in der Fahrerlaubnisverordnung. Die vorgenannten
gesetzlichen Änderungen konnten noch in die Kommentierung eingearbeitet werden. Hingegen
war der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vollstreckung von Fahrverboten
und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern ausländischer EU- und EWR-Führerscheine
ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland (BT-Drs. 20/11855) bei Abschluss der Arbeiten noch
nicht vom Bundestag beraten. Die darin enthaltenen Regelungsvorschläge zu § 25 StVG, §§ 44,
69b StGB und § 111a StPO wurden jedoch berücksichtigt.

II.
Neben den unter I angesprochenen und weiteren Rechtsänderungen wurden wie stets in

großem Umfang Rechtsprechung und Literatur zu allen im Kommentar behandelten Rechts-
gebieten eingearbeitet. Besonders zu nennen sind aus dem Kfz-Sachschadensrecht die Grund-
satzentscheidungen zum Werkstatt- und Sachverständigenrisiko, in denen der Bundesgerichtshof
seine diesbezügliche Judikatur neu justiert hat.
Im Verkehrsverwaltungsrecht sind teilweise im Zuge des Wechsels der Bearbeiter neue

Akzente gesetzt worden. Soweit dabei in Streitfragen von der Vorauflage abweichende Stand-
punkte eingenommen wurden, ist dies kenntlich gemacht. Damit bleiben die – stets wohl
begründeten – Ansätze Peter Dauers für die zukünftige Diskussion erhalten. Hervorzuheben ist
zudem, dass die Rechtsauffassungen der Oberverwaltungsgerichte zur Frage der hinreichenden
Bestimmtheit der Rechtsgrundlagen in der Fahrerlaubnis-Verordnung betreffend die Eignung
zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge divergieren, ohne dass es zu einer Klärung durch das
Bundesverwaltungsgericht gekommen wäre. Immerhin hat der Verordnungsgeber dem Bundes-
rat Ende Mai 2024 nunmehr die Verordnung über Ausnahmen für Inhaber ukrainischer
Fahrerqualifizierungsnachweise sowie zur Änderung der Berufskraftfahrerqualifikationsverord-
nung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften zugeleitet, in deren Art. 3 eine
Neufassung des § 3 FeV enthalten ist (BR-Drs. 253/24). Das Bundesratsverfahren ist noch nicht
abgeschlossen.
Im Bußgeldverfahren bleibt es bis auf Weiteres bei einer äußerst unbefriedigenden Rechts-

zersplitterung betreffend das Einsichtsrecht in Unterlagen von Geschwindigkeits- und Rotlicht-
messverfahren. Im Strafrecht hat der Bundesgerichtshof seine ohnehin schon restriktive Recht-
sprechung betreffend den verkehrsfeindlichen Inneneingriff (§ 315b StGB) wohl nochmals gra-
vierend eingeschränkt.
Fortgeschritten ist ferner die redaktionelle Anpassung des Kommentars an die Erfordernisse

von Beck-Online, in deren Zuge zum Teil Neukommentierungen erfolgt sind. Bedauerlicher-
weise konnte die bisherige Randnummernfolge nicht überall beibehalten werden.
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III.
Der Kommentar befindet sich hinsichtlich der Gesetzeslage auf dem Stand vom 1.11.2024,

ansonsten auf dem vom 31.7.2024. Spätere Entwicklungen wurden berücksichtigt, soweit dies
der Fortschritt der Drucklegung erlaubt hat.
Wir danken dem Verlag für die tatkräftige Unterstützung, wobei unsere Lektorinnen, Frau

Veronika Neft und Frau Sabrina Steinmüller, an erster Stelle zu nennen sind. Zu Dank sind wir
auch unserem IT-Spezialisten Herrn Dams verpflichtet, der uns in schwierigen Situationen
geholfen hat.
Den Lesern haben wir für Hinweise und Anregungen zu danken. Wir meinen, sämtliche

Schreiben persönlich beantwortet und für Zusendungen gedankt zu haben. Wo dies nicht
geschehen ist, ist Vergesslichkeit, nicht böser Wille der Grund. Wir bitten ggf. um Nachsicht.

München, im November 2024
Stefan Derpa Felix Koehl Peter König

Vorwort zur 48. Auflage
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